
 
 

 
 
 
 
 

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Sankt Augustin CDU 

 
Ihr Gesprächspartner: Sigrid Leitterstorf / Erich Wagner 
 
Gremium: Rat Verteiler: Vorsitzende(r), I, II, III, IV, BRB 
Sitzungstermin: 21.06.2006 Federführung:  

 öffentlich Rückgabetermin:  
 nicht öffentlich erledigt am:  

  
 Antrag  
 Dringlichkeitsantrag  
 Anfrage  

Datum: 18.05.2006  
Drucksachen-Nr.: 06/0237  
 
 
 
Betreff:  
 
Vergabevermerk 
 
Beschlussvorschlag/Fragestellung:  
 
Die Verwaltung wird gebeten, künftig jeder Sitzungsvorlage, die eine Auftragsvergabe 
betrifft, einen Vergabevermerk auf einheitlichem Formblatt des Kommunalen 
Vergabehandbuchs NW beizufügen.  
 
 
Problembeschreibung/Begründung:  
 
Im Vergabevermerk ist der gesamte Vergabevorgang vollständig zu dokumentieren, von 
der Einleitung des Verfahrens bis zu seiner Beendigung. Jede einzelne Entscheidung ist 
zu begründen. 
 
Er sollte folgende Angaben enthalten:  
 
 Name und Anschrift des Auftraggebers, 

 Art und Umfang der Leistung, 

 Wert des Auftrags, 

 gewähltes Vergabeverfahren mit Begründung und Kostenschätzung, 

 die einzelnen Stufen des Vergabeverfahrens mit Datumsangabe, 

 Zahl der Bewerber bzw. Bieter, 
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 Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Auswahl, 

 Namen der ausgeschlossenen Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 
Ablehnung bzw. ihren Ausschluss, 

 Ergebnis der technischen, wirtschaftlichen und rechnerischen Prüfung und Wertung 
der Angebote, 

 Name des Auftragnehmers und Gründe für die Erteilung des Zuschlags auf sein 
Angebot, 

 Anteil der beabsichtigten Nachunternehmerleistungen (soweit bekannt), 

 Gründe für die Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher 
technischer Spezifikationen 

 
Weder die Sitzungsvorlage noch der Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes ersetzt 
den Vergabevermerk.  
Ein Vergabevermerk erhöht die Transparenz und verbessert die Prüfungsergebnisse und 
dient letztlich der Korruptionsprävention.  
 
Auch die Gemeindeprüfungsanstalt empfiehlt in ihrem Bericht, dass bei allen 
Vergabevorgängen künftig vollständige Vergabevermerke beigefügt werden, auch für 
freihändige Vergaben.  
 
 
 
 
Erich Wagner   Sigrid Leitterstorf  


